
Ein bisschen Tempo kann jetzt nicht scha-
den. Hans-Gerd K. und seine Frau Rena
wollen sich ein Eigenheim kaufen und
sind mit den wichtigsten Dingen durch:
Bei der Hausauswahl waren sich beide
schnell einig, auch die Finanzierung steht
inzwischen. 225000 Euro sind für Berli-
ner Verhältnisse noch nicht einmal beson-
ders hoch gegriffen. Wenn sie jetzt noch
bis zum 31. März, einem Sonnabend, den
Kaufvertrag vor dem Notar unterschrei-
ben, dann können sie noch einen Batzen
Geld sparen. Berlin erhöht die Grunder-
werbssteuer vom 1. April 2012 an von
4,5 auf volle fünf Prozent.

Verbände, die die Interessen von Bau-
herren, Grundstücksbesitzern oder Im-
mobilienunternehmen vertreten, kritisie-
ren den Berliner Vorstoß heftig, verlan-
gen eine weniger rabiate Besteuerung.

Der Verband Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen e.V.
(BBU) schlug Anfang Februar vor, die da-
durch erwarteten jährlichen Mehreinnah-
men von fünfzig Millionen Euro für die
Aktivierung von Leerstandspotenzialen
und zur Finanzierung innovativer woh-
nungspolitischer Instrumente zu nutzen.
Als sinnvolle Einsatzmöglichkeiten für
die Mehreinnahmen nannte BBU-Vor-
stand Maren Kern die Anschubfinanzie-
rung für einen Bürgerbaufonds, die Ver-
längerung der S-Bahnlinie nach Falken-
see sowie den Ausbau der U-Bahnlinie 8
bis zum Märkischen Viertel. Auch eine
weitere Aufwertung von Marzahn-Hel-
lersdorf sei denkbar.

Jede Anhebung der Taxe sei „eine Poli-
tik gegen den Hauserwerb“, klagt der
Steuerjurist Stefan Walter vom Eigentü-
merverband Haus &Grund in Berlin.
Man dürfe sich nicht wundern, dass die
Eigentumsquote in Deutschland und be-
sonders in Berlin auf niedrigem Niveau
bleibe.

Private Immobilienkäufer werden hart
belastet und müssen diese hohen Neben-
kosten aus dem Eigenkapital tragen, weil
sie dafür – im Gegensatz zu Grundstück
und Baukosten – in aller Regel keine Fi-
nanzierung bekommen. Die großen Im-
mobilienunternehmen in Berlin kennen
das Thema von einer anderen Seite: Die
hohe Steuerlast macht Fusionen und
Übernahmen zunehmend zu einem Ren-
diteabenteuer – so steht es in einer aktuel-
len Projektstudie des Rheinisch-Westfäli-
schen Institutes für Wirtschaftsfor-
schung (RWI), auf die Haus&Grund ver-
weist. Und natürlich landen die Steuerlas-
ten in den Kalkulationen der Vermieter –
als hätten die Berliner nicht schon genug
Stress mit steigenden Mieten.

Trotz aller Kritik – Berlin erhöht den
Steuersatz. In der Baukostenrechnung
der Familie K. sieht das so aus. Die Grund-
erwerbsteuer bis zum 31. März macht
10125 Euro aus, tags drauf würde der Fis-
kus schon 1125 Euro mehr verlangen. Fa-
milie K. hat noch 42 Tage Zeit. Immobi-
lienmakler wissen das Argument mit der
Grunderwerbssteuer zu schätzen, wenn
sie Interessenten zu einem Abschluss diri-
gieren wollen; seriöse Vermittler werden
allerdings immer festhalten, dass man we-
gen dieser Frist auf keinen Fall überstürzt
kaufen sollte.

Der Termin steht, ganz gleich wie
lange sich die Berliner Abgeordneten mit
der Beratung des Steueränderungsgeset-
zes Zeit lassen werden. Es bleibt beim 1.
April 2012, auch rückwirkend. Berlins Fi-
nanzsenator Ulrich Nußbaum muss mit
jedem Heller rechnen, um seinen Haus-
halt im Griff zu behalten. Die Anhebung
der Grunderwerbssteuer um einen hal-
ben Prozentpunkt wirkt sich viel drasti-
scher aus, als es zunächst scheinen mag –
das ist eine Erhöhung um reale 11,1 Pro-
zent. Damit hält der Finanzsenator die
„pole position“ bei den Baupreissteige-
rungen im Jahr 2012. Fünf Prozent
Grunderwerbsteuer zur Haushaltssanie-

rung, das war das höchste der Gefühle für
den CDU-Part in der Landesregierung.
Die SPD hätte sogar den Steuersatz für
Hauskäufer auf sieben Prozent steigern
wollen. Stefan Walter sieht das, wie er
sagt, „mit großem Unbehagen“. Seit
2007 können die einzelnen Bundeslän-
der die Grunderwerbssteuer selbst fest-
setzen. „Das sollte eigentlich eine Art
Wettbewerb um Investitionen zwischen
den Ländern auslösen“, moniert der Ver-
band Haus&Grund. Aber für die meisten
gebe es nur eine Richtung – nach oben.
Inzwischen verlangen, Berlin schon mit
eingerechnet, bereits fünf Bundesländer
stolze fünf Prozent Steuern für den
Grunderwerb, andere 4,5 Prozent. Bay-
ern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und
Sachsen sind zunächst noch bei den ur-
sprünglichen 3,5 Prozent geblieben.
Diese Steuerquelle sprudelt heftig. Die
Länder profitierten 2011 stark von der
vielfach erhöhten Grunderwerbssteuer,
die bundesweit ein Plus von 20,3 Prozent
einbrachte. „Außerdem“, erinnert Steuer-
jurist Walter, „fließt die Grunderwerbs-
steuer nicht in die Berechnungen zum

Länderfinanzausgleich ein.“ So viel
Chuzpe ärgert die Zahlväter beim Finanz-
ausgleich – Bayern, Hessen und Ba-
den-Württemberg – erst recht.

Grundsätzlich muss jeder Immobilien-
käufer die Grunderwerbsteuer entrichten
– und erst wenn das Finanzamt zufrieden-
gestellt ist, darf der neue Besitzer in das
Grundbuch eingetragen werden. Fällig
wird die Grunderwerbssteuer sowohl
beim Kauf von Gebäuden als auch von
Grundstücken. Wird ein Grundstück im
Erbbaurecht vergeben, dann kapitalisiert
das Finanzamt den Erbpachtzins; in aller
Regel ist das günstiger als bei einem Kauf.

Doch es gibt auch Ausnahmen. Beim
Immobilienerwerb unter Ehegatten oder
eingetragenen Lebenspartnern bleibt die
Transaktion frei von Grunderwerbssteu-
ern. Auch dann, wenn bei einer Schei-
dung oder Trennung Grundstücke zum
Vermögensausgleich übertragen werden.
Steuerfrei sind auch Verkäufe unter Ver-
wandten, die in gerader Linie voneinan-
der abstammen; das gilt auch für die je-
weiligen Ehegatten oder Lebenspartner.
Adoptionen entsprechen diesem Ver-
wandtschaftsgrad.

Grundstückserwerb von Todes wegen,
also die Erbschaft von Immobilien, oder
Schenkungen sind ebenfalls generell von
der Grunderwerbssteuer befreit – aller-
dings greifen hier die Vorschriften der
Erbschafts- oder Schenkungssteuer.
Wichtig ist aber: Wird – was so selten gar
nicht ist – erhebliches Immobilienvermö-
gen an eine Erbengemeinschaft übertra-
gen, so sollte immer ein Steuerberater
oder versierter Rechtsanwalt zu Rate ge-
zogen werden. Sonst könnten bei späte-
ren Erbauseinandersetzungen Steuerver-
günstigungen verloren sein.

Bei Bagatellverkäufen winkt der Fiskus
allerdings ab, es gibt eine Freigrenze für
Grundstückskäufe bis 2500 Euro. Denn
selbst nach den neuen Berliner Steuersät-
zen kämen dabei nie mehr als 125 Euro
an Steuern heraus – dafür macht sich nie-
mand im Finanzamt gerne krumm.

Pacht und Macht
Darf ein Eigentümer einer Hinterbliebenen kündigen, weil sie zum Stichtag ein bestimmtes Alter hatte?

DBAUGELD 

WAS STEHT INS HAUS?
Mein Verpächter ist Eigentü-
mer eines Grundstücks, von
dem ein Großteil von der Ge-
meinde mit Nutzungsvertrag
vom 2.10.1973 an meinen
Ehemann und mich verpach-
tet wurde. Mein Mann war
am 3. Oktober 1990 bereits
63 Jahre, ich war 52 Jahre
alt. Wie ist die Situation
nach dem Tod meines inzwi-
schen 85-jährigen Ehegat-
ten? Der Eigentümer würde
das Grundstück gerne selbst
nutzen und mit einem Einfa-
milienhaus bebauen. Mein
Mann und ich meinen je-
doch, dass der Nutzungsver-
trag zu unserer beider Leb-
zeiten nicht gekündigt wer-
den kann. Können Sie uns
hier weiterhelfen?

WAS STEHT IM GESETZ?
Auf Rechtsverhältnisse an
Grundstücken, die aufgrund
eines Nutzungsvertrages bis
zum Ablauf des 2. Oktober
1990 mit Billigung staatli-
cher Stellen mit einem zu
Wohnzwecken dienenden
Bauwerk bebaut worden
sind, oder die zum Zwecke
der kleingärtnerischen Nut-
zung, Erholung oder Freizeit-
gestaltung überlassen wer-
den, findet das Schuldrecht-
anpassungsgesetz Anwen-
dung. Nach diesem Gesetz
kann der Grundstückseigen-
tümer eines solchen Grund-
stücks den Pachtvertrag nur
unter besonderen Vorausset-
zungen kündigen. Ein abso-
lutes Kündigungsverbot be-

steht zum Beispiel dann, wenn der Nut-
zer am 3. Oktober 1990 das 60. Lebens-
jahr vollendet hatte. Dann kann der
Grundstückseigentümer zu Lebzeiten die-
ses Nutzers keine wirksame Kündigung
aussprechen. Hier besteht die Besonder-
heit, dass Nutzer nicht nur Ihr Ehemann,
sondern auch Sie als Ehefrau sind. Daher
stellt sich die Frage, ob die Regelung für
den Nutzer bei Ehepaaren zum Nachteil
des Eigentümers so lange gilt, bis auch
der andere, in der Regel jüngere Ehepart-
ner verstorben ist. Das lässt sich unmittel-
bar aus dem Gesetz nicht bejahen. Viel-
mehr wird mit dem Tod des älteren der
Vertrag mit dem überlebenden Ehegatten
fortgesetzt. Es gilt also, die Voraussetzun-
gen für die Kündigung unter diesen Be-
dingungen neu zu prüfen. Da die Ehefrau
am 3. Oktober 1990 das 60. Lebensjahr
nicht erreicht hatte, kann der Eigentümer
(ab 2005) das Nutzungsverhältnis wegen
Eigenbedarfs kündigen.

UND WIE STEHEN SIE DAZU?
Für die Beantwortung der Frage ist der
Gesetzeszweck von Bedeutung. Mit dem
Kündigungsausschluss sollte sicherge-
stellt werden, dass die Nutzer von Grund-
stücken der vorliegenden Art nicht aus
ihren angestammten Wohnungen und
Häusern vertrieben werden. Hierfür hat
man eine Altersgrenze von 60 Jahren
zum Zeitpunkt der Wende gezogen. Die-
ser Schutzzweck endet jedoch mit dem
Tod. Danach kann der Eigentümer den
Vertrag kündigen, wenn er unter ande-
rem das Grundstück zur Errichtung eines
Ein- beziehungsweise Zweifamilienhau-
ses als Wohnung für sich, die zu seinem
Hausstand gehörenden Personen oder
seine Familienangehörigen benötigt (Ei-
genbedarf). Hat er keinen vom Gesetz an-
erkannten Kündigungsgrund, kann er
vom 4. Oktober 2015 an nach den allge-
meinen Kündigungsvorschriften des
Pachtrechts kündigen.

E FURTEILE

Betriebskosten I
Mieter haben als Betriebskosten nur für
die Wartung eines Aufzugs aufzukom-
men. Nicht dazu zählen Instandhaltungs-
und Instandsetzungsausgaben. Schlüs-
selt der Vermieter die Anteile in der Ab-
rechnung nicht auf, so hat der Mieter nur
50 Prozent der Gesamtkosten zu beglei-
chen. In diesem Fall hatte der Vermieter
mit einem Unternehmen einen „ Vollwar-
tungsvertrag“ für den Aufzug abgeschlos-
sen und die Kosten auf die Mieter umge-
legt. In der Höhe indes zu Unrecht.
(AmG Berlin-Spandau, 14 C 31/09)

Betriebskosten II
Fordert ein Vermieter von einer dreiköpfi-
gen Mieterfamilie im Rahmen der Be-
triebskostenabrechnung den Aufwand
für Kalt- und Warmwasser nach einem
Verbrauch von 420 Litern am Tag, so
kann dem nicht pauschal widersprochen
werden, der Verbrauch sei zu hoch ange-
setzt. Da jeder Bürger im Schnitt bis 130 l
Wasser am Tag verbrauche, sei das Ergeb-
nis nachvollziehbar. Die Mieter hätten
z.B. durchaus mehr als andere geduscht
haben können und ihre Gewohnheiten
nicht offengelegt. (LG Rostock, 5 S 5/10)

Betriebskosten III
Verfügt ein Mieter eines Wohnhauses
nicht über einen Stellplatz in der Tiefga-
rage des Gebäudes, so hat ihm der Ver-
mieter einen zehnprozentigen Abschlag
bei der Abrechnung der darauf entfallen-
den Kosten einzuräumen. Zwar sei es
nicht entscheidend, ob durch eine Tiefga-
rage merkliche Mehrkosten anfielen. Die
Inhaber von Stellplätzen hätten jeden-
falls einen zusätzlichen Nutzen, während
die Plätze derjenigen, auf die Mieter ver-
zichtet hätten, an andere vermietet wor-
den seien. (LG Itzehoe, 9 S 96/09) büs

C D VIER IM RECHT 

Die vier günstigsten Anbieter von
Hypothekendarlehen in der Region:
1. Deutsche Bank 2,83 %
2. Sparda-Bank Berlin eG  2,89 %
3. BBBank 2,89 %
4. HypoVereinsbank  2,97 %

Die vier günstigsten Anbieter im Netz:
1. ACCEDO AG 2,83 %
2. DTW - Immobilienfinanzierung  2,83 %
3. Degussa Bank 2,86 %
4. Interhyp AG  2,89 %
Effektivzins, 10 Jahre, Beleihung 60 Prozent, Stand:
16.02.12; Musterberechnung möglich unter www.fmh.de

ANZEIGE

Kein Aprilscherz:
Berlin erhöht die

Grunderwerbssteuer
Steigerung um 11,1 Prozent ab 1.4.2012.

Heftige Kritik von den Bauherren

IMMOBILIEN
Fahrstuhl ins Grüne: Neue Hochhausarchitektur – Seite I 16

Über Haus und Woh-
nung wird oft gestritten.
Unsere Experten klären
jede Woche eine Frage.

Im Wechsel antworten

� Katrin Dittert,
Fachanwältin

� Stephen-M. Dworok,
Bausachverständiger

� Oliver Elzer, Richter
am Kammergericht

� Norbert Eisenschmid,
Dt. Mieterbund e.V.

Von Klaus D. Voss
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 IMMOBILIE DER WOCHE

Blick vom Dachgeschoss Bilder und Ansichten: freihaus und  INTERHOMES

Potsdam: Panoramablick aufs Wasser
Vom Sofa aus die Havel se-
hen…wer träumt nicht von so 
einer hochwertigen Eigen-
tumswohnung, mit einem sol-
chen Blick. In der Potsdamer 
Havelbucht, in der Straße 
„Auf dem Kiewitt“ macht der 
Bauträger INTERHOMES das 
für Sie möglich. In den nächs-
ten Monaten entstehen hier 32 
attraktive Wohnungen mit 
Wohnflächen zwischen 97 und 
138 m² und 2 bis 4 Zimmern. 
Die großzügigen Terrassen 
und Balkone sind nach Süden 
hin ausgerichtet. Der Balkon 

ist nur durch eine deckenhohe 
Glasfront vom Wohnzimmer 
getrennt und kann durch Dop-
pelflügeltüren weit geöffnet 
werden. So genießen Sie be-
reits aus dem Wohnzimmer 
heraus einen herrlichen Blick 
über die Havel bis hin zur 
Halbinsel „Hermannswerder“.
Die Grundausstattung der 
Wohnungen ist edel und 
anspruchsvoll.  Der hohe Stan-
dard umfasst beispielsweise 
Parkettböden, Fußbodenhei-
zung, Video-Gegensprechan-
lage, Tiefgaragenstellplatz, 

Aufzug, eine hohe Energieeffi-
zienz (KfW-70 Standard) so-
wie barrierearme Räume - 
hier ist alles bedacht worden, 
was zeitgemäßes Wohnen in 
zeitloser Eleganz ausmacht. 
Nur wenige Schritte vom 
Grundstück entfernt genießen 
Sie ein beinahe maritimes 
Flair mit Bootsstegen, Yacht-
vereinen und der alten Seil-
fähre „Kiewitt“ nach Her-
mannswerder. Die Uferprome-
nade selbst ist weitgehend un-
bebaut und wird seit einigen 
Jahren mit Rad- und Wander-

wegen erschlossen, die ent-
lang dem Wasser durch grüne 
Wiesen und Parks führen. 
Kurze Wege in die Potsdamer 
Innenstadt vervollständigen 
das exklusive Wohngefühl.
Acht der begehrten Wohnun-
gen sind bereits verkauft. Eine 
3-Zimmer-Wohnung mit 118 
m² Wohnfläche gibt es bereits 
für 344.665,- €, natürlich provi-
sionsfrei. Mit den ersten Erd-
arbeiten wurde bereits begon-
nen. Überzeugen sie sich von 
der hervorragenden Lage und 
lassen Sie sich im Verkaufsbü-

ro vor Ort von Samstag bis 
Montag von  13 – 17 Uhr bera-
ten. Gerne können Sie auch 
einen individuellen Termin 
vereinbaren.

INTERHOMES AG
Auf dem Kiewitt 21
14471 Potsdam
Tel. 01  51-46  15  49  16
www.interhomes.de
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gruenbergerlofts.com: leben am Hotspot


